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Erster Entwurf des Offshore-Netzentwicklungsplans 2025 / Rückmel-

dung des BDEW 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die EEG-Novelle 2014 hat Neuregelungen für die Offshore-Windenergie 

hervorgebracht, die auch Auswirkungen auf den Offshore-Netzentwick-

lungsplan 2025 (O-NEP 2025) haben. Die derzeit im BMWi diskutierten 

und teilweise angekündigten Maßnahmen zum Umgang mit dem Ausbau-

deckel im Bereich Offshore oder zur Ausgestaltung des Offshore-

Ausschreibungsdesigns konnten im vorgelegten ersten Entwurf des O-

NEP 2025 noch keine Berücksichtigung finden. Die nachfolgenden Ent-

würfe zum O-NEP 2025 werden dahingehend vermutlich aufschlussrei-

cher sein.  

In Anbetracht der demnächst durchzuführenden Ausschreibungen hält der 

BDEW es jedoch für zwingend notwendig, dass vor der tatsächlichen Be-

stätigung des O-NEP 2025 eine Reihenfolge zur Fertigstellung der Netz-

anbindungen für den Zeitraum des Übergangssystems definiert wird, die 

möglichst vielen Projekten eine Teilnahme an der Ausschreibung erlaubt, 

denn nur damit haben potentielle Bieter die nötige Planungs- und Kalkula-

tionsgrundlage. 

Betrachtet man den bisherigen Netzplanungsprozess, bei dem jährlich ein 

neuer O-NEP (und NEP Strom) durch die Übertragungsnetzbetreiber zu 

erstellen und durch die BNetzA zu bestätigen war, wird deutlich, dass pa-

rallel laufende Prozesse verschiedener Netzentwicklungspläne unver-

meidbar waren. Vor diesem Hintergrund begrüßt der BDEW, dass mit Arti-
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kel 2 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes die Erarbeitung des 

Netzentwicklungsplans nunmehr auf einen zweijährigen Turnus umgestellt 

wird.  

Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung des ersten Entwurfs des O-NEP 

2025 durch die Übertragungsnetzbetreiber erfolgt die Beteiligung des 

BDEW an der aktuellen Konsultation mit der Enthaltung der Übertra-

gungsnetzbetreiber, um das Konsultationsergebnis nicht vorwegzuneh-

men.  

Für Rückfragen steht Ihnen neben mir auch meine Kollegin, Frau Mahder 

Hoof (Tel.: 030/300 199 1318, E-Mail: Mahder.Hoof@bdew.de), gerne zur 

Verfügung. 

Herzliche Grüße  

Dr. Maren Hille  
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